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Qualitätsbereich 3 

Leitung und Organisation  

Die Schule ist im Rahmen der staatlichen Verant-
wortung und der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten eigenverantwortlich in Planung, Durchführung 
und Auswertung des Unterrichts, in der Erziehung 
sowie in ihrer Leitung, Organisation und Verwal-
tung. Schule wird als pädagogische Handlungsein-
heit verstanden, in der alle Beteiligten Verantwor-
tung mittragen und an der Weiterentwicklung in 
allen Qualitätsbereichen mitarbeiten. Zentrale Auf-
gabe der Eigenverantwortlichen Schule ist die Qua- 

litätssicherung und Qualitätsentwicklung. 
Die Gesamtverantwortung für die Schule und deren 
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung trägt 
die Schulleiterin bzw. der Schulleiter. Pädagogische 
Führung, kooperative Beteiligung an Entschei-
dungsprozessen sowie die zielgerichtete Gestal-
tung der schulischen Prozesse sind wesentliche 
Voraussetzungen gezielter Schulentwicklung und 
werden sichtbar insbesondere an der Identifikation 
aller Beteiligten mit ihrer Schule.  

 

Qualitätsmerkmal 3.1 

Leitungsverantwortung  

Damit die Schulleiterinnen und Schulleiter der Ge-
samtverantwortung gerecht werden können, sind 
sie Vorgesetzte mit umfassenden Befugnissen und 
Aufgaben in organisatorischen, administrativen und 
auch pädagogischen Angelegenheiten. Die Schul-
leiterin oder der Schulleiter sorgt unter Berücksich-
tigung der Beteiligungsrechte für einen geregelten 
Schulbetrieb, führt die laufenden Verwaltungsge-
schäfte und sorgt für die Einhaltung der Rechts-

und Verwaltungsvorschriften. Für die Qualitätsent-
wicklung ist ein Leitungsverhalten notwendig, das 
die Kooperationsbereitschaft und das Engagement 
aller, die in und mit der Schule arbeiten, fördert und 
zu einer produktiven und verlässlichen Zusammen-
arbeit führt. Hierin eingeschlossen sind klare Ver-
haltens- und Verfahrensregeln für alle Beteiligten 
sowohl für die Konsensbildung als auch für den 
Umgang mit Dissens. 

Teilmerkmale 

 

3.1.1 Leitungsverhalten 

Die Schulleitung trägt durch zielgerichtetes Handeln nach den Prinzipien von Partizipation und Trans-
parenz zu einer wertschätzenden, kooperativen, gesundheitsfördernden und verlässlichen Zusam-
menarbeit bei. 

 

 

3.1.2 Steuerung der Qualitätsentwicklung 

Die Schulleitung initiiert, steuert und unterstützt als gemeinsame Aufgabe aller Beteiligten eine ziel-
bezogene Qualitätsentwicklung, bei der die Unterrichtsentwicklung im Mittelpunkt steht. 

 

 

3.1.3 Steuerung der Organisation und Verwaltung 

Die Schulleitung steuert die Organisations- und Verwaltungsprozesse aufgabenbezogen sowie rechts-
sicher und stellt durch übersichtliche und nachvollziehbare Organisationsstrukturen den geregelten 
Schulbetrieb sicher. 

 

 

Qualitätsmerkmal 3.2 

Mitverantwortung 

Neben der Schulleitung sind alle an Schule Beteilig-
ten gefordert, aktiv Verantwortung im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten und Entscheidungskompetenzen 
zu übernehmen. Die Mitwirkung an Entscheidungs-
prozessen erfolgt in den schulischen Gremien wie 
Schulvorstand, Konferenzen, Teilkonferenzen, Bil-
dungsgang- und Fachgruppen sowie über die Be-
auftragten und die Interessenvertretungen der Be-
schäftigten, der Eltern und der Schülerinnen und 

Schüler. Mitverantwortung umfasst auch die Bereit-
schaft zur Konsensbildung und zur konstruktiven-
Konfliktbewältigung. 
Professionalität von Lehrkräften basiert auf einem 
Grundverständnis des Berufsbilds und zeigt sich in 
Art und Umfang der Wahrnehmung der pädagogi-
schen Verantwortung: Professionelle Lehrkräfte 
gestalten den Unterricht zielgerichtet und nach 
gesicherten methodisch-didaktischen Erkenntnis-
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sen, entwickeln ihre Kompetenzen kontinuierlich 
weiter, kommunizieren und kooperieren in vielfälti-
gen Bezügen, beteiligen sich an der Schulentwick-

lung sowie an der Gestaltung der Schule als Le-
bensraum und tragen durch einen wertschätzenden 
Umgang zu einem lernförderlichen Klima bei.  

Teilmerkmale 

 

3.2.1 Pädagogische Verantwortung 

Die Lehrkräfte und das pädagogische Personal nehmen ihren Bildungsauftrag umfassend wahr und 
wirken aktiv an einer Verbesserung der Lehrprozesse und ihrer Rahmenbedingungen mit. 

 

 

3.2.2 Zusammenwirkung in den Gremien 

Entsprechend ihrer Zuständigkeiten wirken die an der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit Beteiligten in 
den jeweiligen schulischen Gremien eigenverantwortlich, sachgerecht und zuverlässig zusammen. 

 

 

3.2.3 Mitwirkung der Vertretungen und Beauftragten 

Die Interessenvertretungen und Beauftragten nehmen aktiv ihre Beteiligungsrechte wahr und bringen 
sich sachgerecht in die Entscheidungsprozesse der Schule ein. 

 

 

Qualitätsmerkmal 3.3 

Schulorganisation 

Um ein hochwertiges und vergleichbares Unter-
richtsangebot zu gewährleisten, werden unterstüt-
zende Rahmenbedingungen entsprechend den 
verbindlichen Vorgaben und gewährter Ressourcen 
geschaffen. Die Ressourcenplanung und -verwen-
dung erfolgen dabei auch in Zusammenarbeit mit 
Schulaufsicht und Schulträger. Ziel ist die Schaf-
fung und Gestaltung motivierender, gesundheits-
fördernder Lern- und Arbeitsbedingungen. 
Klassenbildung sowie Lehrereinsatz sind entschei-
dende Rahmenbedingungen für den Unterricht. Es 
ist Aufgabe der Schule, zwischen den Klassen ei-
nes Schuljahrgangs einen annähernd gleichen 
Leistungsstand sicherzustellen. Förderlich hierfür 
sind ein verlässliches Unterrichtsangebot sowie die 
zielgerichtete Fortsetzung des Kompetenzerwerbs 
auch im Vertretungsfall. Diesem Ziel dienen ge-

meinsam getragene gendersensible Grundsätze für 
den Personaleinsatz, eine transparente Einsatzpla-
nung sowie eine enge Zusammenarbeit der Lehr-
kräfte. 
Für Schülerinnen und Schüler mit besonderem 
Unterstützungsbedarf wird das Unterrichtsangebot 
ergänzt um ein außerunterrichtliches Beratungs- 
und Förderangebot in Zusammenarbeit u. a. mit 
Schulpsychologie, Trägern der Jugendhilfe, Erzie-
hungsberatungsstellen. Die Verfahrensabstimmun-
gen umfassen dabei die inhaltliche Ausgestaltung 
und die verlässliche Bereitstellung der Angebote 
sowie die organisatorische Einbindung der beteilig-
ten Professionen. Weiterhin werden Schülerinnen 
und Schüler sowie Erziehungsberechtigte über die 
weitere Schullaufbahn und berufliche Perspektiven 
beraten. 

Teilmerkmale 

 

3.3.1 Klassenbildung und Lehrereinsatz 

Klassen- bzw. Lerngruppenbildung sowie Lehrereinsatz erfolgen unter Berücksichtigung von Perso-
nalführung und -entwicklung nach transparenten Grundsätzen und gewährleisten Vergleichbarkeit und 
Verlässlichkeit des Unterrichtsangebots.  

 

 

3.3.2 Verwendung der Ressourcen 

Die Verwendung der sächlichen und finanziellen Ressourcen erfolgt effizient und transparent und ist 
an schulinternen Vereinbarungen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung ausgerichtet. 

 

 

3.3.3 Angebote der individuellen Beratung und Unterstützung 

Die Schule verfügt über abgestimmte Verfahren zur außerunterrichtlichen Beratung und Unterstützung 
der Schülerinnen und Schüler sowie Beratung der Erziehungsberechtigten. 

 

 


